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wird, so wie zur 6ten und letzten Classe der 60sten
 Frankfurter Lotterie, welche den 19. September ». c.
zu ziehen anfängt, sind noch ganze, halbe und viertel
àufloose bei mir zu haben.

G. I. Rieberg in Cassel,
Schloßstraße Nr. 169.

LO. Von drei Wiesen im Hölleberge ist d.as Grummet
zu verkaufen. Nähere Nachricht in der Untexneu-
flädter Mühle.

ZI. Die diesjährige reichliche Erndte von 27 der feinsten
Dbssbäume in der Wiese der Engelhardschen Erben
vorm Leipziger Thor längs der Stadtmauer, soll
Mittwochen den 5. September, Morgens 11 Uhr,
um Ort mehrstbietend, gegen auf der Stelle zu lei

stende Zahlung, versteigert werden.
 A2. Daß Unterzeichneter noch in der Dionvsi'enstraße

Nr. 105 wohnt und den Tanz-Unterricht, sowohl in
als ausser dem Hause, gegen ein Honorar von monat
lich 1 Rthlr. fortsetzen wird, beehrt sich derselbe
hierdurch ergebenst bekannt zu machen.

H. Koppel Gansa.
L3. 3n der Ahnamühle am Weser-Thore dahier kann

man jetzt Bestellung auftrockenenTorf machen ;
1000 Stück kosten mit dem Fuhrlohn 2 Rthlr.^ wer
denselben jedoch bei Niedcrkauffungen selbst abholt,
bekommt das 1000 für 1 Rthlr. Zn genannter Mühle
wird auch die Bezahlung dafür geleistet.

84. Das Grummet von 23 Ackern, theilwcise oder bei

sammen, stehet auf dem Halm sofort,;u verkaufen.
Wo? sagt die Hof- und Waisenhaus-Buchdruckerei.

35. Obgleich durch ein am 2. November 1819 von Kur

fürstlichem Oberzunft-Amte ertheiltes und am 3. Fe-
- bruar 1820 von Kurfürstlichem Lehnhofe bestätigtes

Decret den hiesigen Strumpfwebermerstern bei nach
drücklicher Strafe verboten worden ist : ,,Waaren zum
Färben-sie mögen sie selbst färben oder durch hiesige
Färbermeister färben lassen—von Jemanden anzuneh
men und dagegen Farbezeichen auszugeben" und ob

wohl diese hohe Verfügung zur allgemeinen Kenntniß
des Publikums gebracht worden ist; so hat doch die
Erfahrung gelehrt, daß mehrere Strumpfwebermeister
diesemVerbote entgegengehandelt haben und deshalb
in Strafe genommen worden sind. DerUnterzeichnete
glaubt hiernach das Publicum an jene Verordnung
nochmals erinnern und zugleich darauf aufmerksam
machen zu müssen, daß es durch die Abgabe der zu
färbenden Waaren an die Strumpfwehermeister nicht
allein das Uebertreten jener Verordnung befördert,
sondern auch sich selbst in Nachtheil setzt, weil die
Strumpfwebex diese Waaren bei den Farbermeistern
färben lassen, und sowohl den Färbelohn als auch
noch eine besondere Vergütung für ihre Mühe berech
nen. Der Unterzeichnete fügt nur noch die höfliche
Bitte, die zu färbenden Waaren direct an die Fär

bermeister abzugeben, hinzu, und hofft zuversichtlich,
daß das Publicum solche erfüllen und dadurch die
Befolgung des gedachten Decrets befördern helfen
wird. Cassel, am 30. August 1821.

Der Obermeister der Farbeogilde:
A d a m H a g e m a n n.

Summarisches Verzeichniß

der im Monat August 1821 nach den Potizei-Straf-

Protocollen von der Polizei-Commission in Cassel

erkannten Polizei - Strafen.

Bemerkung"
der

C o n t r a v e n t i o n.

Anzahl
der

gestraften
Contra

veniente»

und z«

Veld-
Strafe.

 m in

Arrest«
Strafe.

Verursachter Straßen - Lärm
durch Mißhandlung . . . 20 8 12

Verursachter Straßen-Lärm
durch Beschimpfung. . . 14 6 8

Beherbergung von Fremden
ohne Anzeige in der Polizei-
Expedition ...... 2 2

Annahme von Handwerksge
sellen und Dienstboten ohne
Anzeige in der Polizei-Expe
dition . 3 8

Uebertretung der polizeilichen
Verfügung, die Butter nur

in ungebleichter, gesäumter
Leinewand zu Markt zu brin

gen, von Seiten der Butter-
führer ....... 2 2

Unterlassung des Verschließens
der Hausthüren nach 10 Uhr
Nachts, von Seiten hiesiger^
Einwohner 2 2

Uebertretung der Verordnung,
einen bespanntenWagen nicht
ohne Aufsicht einer erwach
senen Mannsperson auf der
Straße stehen zu lassen . . 16 16

Ausgießen aus den Fenstern . 1 1 —

Verunreinigung der Druscl
durch hineingeworfenen Koth

Gäste setzen während des Got-

. i 1 —

tesdienstcs ...... 1 1
—

Gäste setzen Nachts nach lOllírv 3 3
—

Herumlaufen der Hunde ohne
Maulband 2 2

—

Unterlassen, Wagen- und andere
Leitern des Nachtsanz«schlie
fen, damit Diebe sich deren
nicht bedienen können . . 2 2

Unterlassene Straßenreinigung 3 3 —

Versperrung der Straßen durch
Fässer, Holz rc. .... 2 2

Verunreinigung der Straßen
durch Mistfahren .... 1 1

Tabacksrauchen in den Straßen 3 3 —


